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2. ÜBERBLICK ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG

2.1. Angaben zur Durchführung des Programms unter Verwendung der gemeinsamen 
Indikatoren für die teilweise oder vollständig abgeschlossenen Vorhaben.

Im Jahr 2020 fand die Verteilaktion der Schulstartpakete gemäß dem Operationellen Programm zum 
sechsten Mal statt (= operationelle Umsetzung).

  Wie bereits in den Vorjahren wurde die Aktion einmal im Sommer durchgeführt.

 

Verteilaktion an sich:

 Die Aktion startete in allen Bundesländern am 22.07.2020 und endete am 11.09.2020.
 Insgesamt waren ca. 52.000 SchülerInnen berechtigt, ein Schulstartpaket zu beantragen.
 44.389 Pakete wurden ausgegeben, was einer Inanspruchnahme von ca. 85% entspricht 

(Minderung im Vergleich zum Vorjahr um rund 3 Prozentpunkte).
 Im Jahr 2020 standen 9 Pakete zur Auswahl.
 Um mögliche pandemiebedingte Personenanstiege berücksichtigen zu können, wurde 

kurzfristig ein weiteres Paket 10 am Ende der Verteilsaison angeboten.
 Die Verteilaktion wurde mit dem gleichen Händler wie 2019 durchgeführt.
 Die im Jahr 2018 und 2019 getestete Direktausgabe wurde fortgeführt und weiter ausgebaut.

 

Feedback:

 So wie in den vergangenen Jahren gab es wieder eigene Feedbackbögen für die 
Endbegünstigten.

 2020 wurden ca. 9.130 Fragebögen ausgefüllt abgegeben (damit sind 15.417 Kinder erfasst).
 90% der Befragten waren mit dem Inhalt und der Zusammensetzung entweder sehr oder gut 

zufrieden.
 99% waren mit der Aktion sehr oder eher sehr zufrieden.  

 

Partnerorganisation:

 Das Österreichische Rote Kreuz führte die Verteilung der Schulstartpakete auch im Jahr 2020 
durch.
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Hygienekonzept:

 Aufgrund der pandemiebedingt erschwerten Rahmenbedingungen für die Verteilung der 
Schulstartpakete erarbeitete die Partnerorganisation ein Hygienekonzept, das vom 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz geprüft und 
befürwortet wurde. Dieses Hygienekonzept wurde erfolgreich umgesetzt.

 

Zahlungsantrag:

 Im August 2020 wurde erfolgreich ein weiterer Zahlungsantrag an die Europäische 
Kommission gestellt (für das Jahr 2019).

 Im August 2020 wurde das Geld seitens der Europäischen Kommission überwiesen.
 Mit den Arbeiten zur Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2019/2020 wurde im Juni 2020 

begonnen und am 8. Februar 2021 abgeschlossen.

 

Flankierende Maßnahme:

 Die flankierende Maßnahme wird von der Partnerorganisation durchgeführt. Diese hat eine 
Broschüre mit dem Titel „Für mich“ erstellt. Darin sind die wichtigsten Tipps für SchülerInnen 
enthalten. Die Partnerorganisation verteilt diese im Rahmen der Bestellung des 
Schulstartpaketes und steht hierbei für weitere Fragen und Beratung zur Verfügung.

 Die Broschüre wurde auch 2020 aktualisiert und ein eigenes Kapitel „Corona und Ich“ 
eingefügt.

 

Daten/Indikatoren:

 Result Indicators: Die Anzahl der Kinder bis 15 Jahre kann aus der FEAD eigenen Datenbank 
abgefragt werden. Die restlichen Resultat Indikatoren werden auf Basis der Feedbackbögen, 
die von den EndempfängerInnen ausgefüllt werden, erhoben.

 Output Indicators: Die Zahlen können aus der FEAD eigenen Datenbank abgefragt werden.

 

Anmerkung zum Kapitel 2.3.1 Inputindikatoren:

In Bezug auf die Änderung der in den vergangen Jahren gemeldeten Werte für den Indikator "2", "2b" 
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und "3" ist anzumerken, dass die Jahre neu aufgerollt und nach einheitlichen Kriterien angepasst 
wurden.  

 

2.2. Angaben zu den Maßnahmen und Bewertung derselben unter Berücksichtigung der in 
Artikel 5 Absatz 6, Artikel 5 Absatz 11 und gegebenenfalls Artikel 5 Absatz 13 der Verordnung 
(EU) Nr. 223/2014 niedergelegten Grundsätze.

Eine Doppelfinanzierung des Vorhabens „Verteilung von Schulstartpaketen“ kann nach Koordinierung 
mit der Verwaltungsbehörde ESF ausgeschlossen werden. Auf der einen Seite werden mit ESF-Mitteln 
keine Sachgüter für SchülerInnen in Mindestsicherungshaushalten gefördert. Auch die Finanzierung 
der Broschüre als flankierende Maßnahme sowie deren Verteilung durch Freiwillige im Projekt aus 
ESF-Mittel kann nicht in Betracht kommen.

Der Zugang zu den Schulstartpaketen wird über den Bezug von Mindestsicherung/Sozialhilfe 
geregelt.  Mindestsicherung/Sozialhilfe kann in Österreich unabhängig vom Geschlecht beantragt 
werden. Somit ist sowohl für Frauen als auch Männer der gleichberechtigte Zugang zum 
Schulstartpaket gewährleistet.

Bei der Zusammenstellung der Schulstartpakete und Auswahl der Artikel wurde darauf Bedacht 
genommen, langlebige Qualitätsartikel zu finden und damit auch auf Umweltaspekte Rücksicht zu 
nehmen. Die Anzahl der Recylingprodukte wurde weiter erhöht. 2020 wurden erstmalig alle 
Rucksäcke und Schultaschen mit Stoffen aus recycelten PET-Flaschen produziert.
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2.3. Gemeinsame Indikatoren

2.3.1 Inputindikatoren
ID Indikator Einheit für die 

Messung
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulierter 

Wert
1 Gesamtbetrag der förderfähigen öffentlichen Ausgaben wie in dem Dokument, das die Bedingungen für die Unterstützung für die Vorhaben enthält, genehmigt EUR 2.853.668,00 2.910.741,00 2.968.957,00 3.028.336,00 3.088.902,00 3.150.680,00 3.213.696,00 21.214.980,00
2 Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen öffentlichen Ausgaben EUR 41.595,00 2.292.972,22 3.192.557,59 2.713.082,00 3.266.156,95 4.237.126,20 5.247.445,39 20.990.935,35
2a Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen öffentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit 

Nahrungsmittelhilfe (sofern relevant)
EUR

2b Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen öffentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Gewährung materieller Basisunterstützung (sofern relevant)

EUR 0,00 2.173.949,82 3.131.100,63 2.647.530,39 3.226.336,93 4.217.214,20 5.200.113,39 20.596.245,36

3 Gesamtbetrag der gegenüber der Kommission geltend gemachten förderfähigen öffentlichen Ausgaben EUR 0,00 0,00 2.631.447,26 3.001.183,21 2.730.806,89 3.246.332,92 4.260.142,19 15.869.912,47
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2.3.2 Outputindikatoren in Bezug auf die Verteilung von Lebensmittelhilfe
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulierter Wert
4 Menge Obst und Gemüse Tonnen
5 Menge Fleisch, Eier, Fisch, Meeresfrüchte Tonnen
6 Menge Mehl, Brot, Kartoffeln, Reis und andere stärkehaltige Erzeugnisse Tonnen
7 Menge Zucker Tonnen
8 Menge Milcherzeugnisse Tonnen
9 Menge Fette und Öle Tonnen
10 Menge zubereitete Lebensmittel, sonstige Lebensmittel (die in keine der oben genannten Kategorien fallen) Tonnen
11 Gesamtmenge verteilte Lebensmittel Tonnen
11a Anteil Lebensmittel, für die nur Beförderung, Verteilung und Lagerung aus dem OP gezahlt wurden %
11b Anteil der aus dem FEAD kofinanzierten Lebensmittelerzeugnisse am Gesamtvolumen der von den Partnerorganisationen verteilten Lebensmittel %
12 Gesamtzahl ausgeteilte Mahlzeiten, die teilweise oder ganz aus dem OP finanziert wurden Anzahl
13 Gesamtzahl ausgeteilte Lebensmittelpakete, die teilweise oder ganz aus dem OP finanziert wurden Anzahl
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2.3.3 Ergebnisindikatoren in Bezug auf die Verteilung von Lebensmittelhilfe
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulierter Wert
14 Anzahl Personen, die Lebensmittelhilfe erhalten Anzahl
14a Anzahl Kinder bis 15 Jahre Anzahl
14b Anzahl Personen über 65 Jahre Anzahl
14c Anzahl Frauen Anzahl
14d Anzahl Migranten, Teilnehmer ausländischer Herkunft, Angehörige von Minderheiten (einschl. marginalisierte Gemeinschaften, wie etwa die Roma) Anzahl
14e Anzahl Menschen mit Behinderungen Anzahl
14f Anzahl Obdachlose Anzahl
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2.3.4 Outputindikatoren in Bezug auf die Gewährung materieller Basisunterstützung

2.3.4.1 Wert verteilter Güter
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulierter Wert
15 Gesamtwert verteilter Güter EUR 2.250.523,00 2.690.401,99 2.406.846,32 2.933.033,57 3.883.831,09 4.723.704,67 18.888.340,64
15a Gesamtwert an Kinder verteilter Güter EUR 2.250.523,00 2.690.401,99 2.406.846,32 2.933.033,57 3.883.831,09 4.723.704,67 18.888.340,64
15b Gesamtwert an Obdachlose verteilter Güter EUR
15c Gesamtwert an andere Zielgruppen verteilter Güter EUR
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2.3.4.2 Weitere Kategorien verteilter Güter

Weitere Kategorien an Kinder verteilter Güter
ID Indikator Einheit für die Messung
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Weitere Kategorien an Obdachlose verteilter Güter:
ID Indikator Einheit für die Messung
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Weitere Kategorien an andere Zielgruppen verteilter Güter
ID Indikator Einheit für die Messung
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2.3.4.3 Liste der wichtigsten Kategorien verteilter Güter

Liste der wichtigsten Kategorien an Kinder verteilter Güter
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16a Babyausstattung ja/nein/leer

16b Schultaschen ja/nein/leer      
16c Schreibwaren, Schulbücher, Stifte, Malzubehör und sonstige Schulausstattung (keine Kleidung) ja/nein/leer      
16d Sportausrüstung (Turnschuhe, Trikots, Badeanzüge usw.) ja/nein/leer

16e Kleidung (Wintermäntel, Schuhe, Schuluniformen usw.) ja/nein/leer
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Liste der wichtigsten Kategorien an Obdachlose verteilter Güter
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17a Schlafsäcke/Decken ja/nein/leer

17b Küchenausrüstung (Töpfe, Pfannen, Besteck usw.) ja/nein/leer

17c Kleidung (Wintermantel, Schuhe usw.) ja/nein/leer

17d Haushaltswäsche (Handtücher, Bettzeug) ja/nein/leer

17e Hygieneartikel (Erste-Hilfe-Ausrüstung, Seife, Zahnbürsten, Einwegrasierer usw.) ja/nein/leer
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Liste der wichtigsten Kategorien an andere Zielgruppen verteilter Güter
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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2.3.5 Ergebnisindikatoren in Bezug auf die Gewährung materieller Basisunterstützung
ID Indikator Einheit für die Messung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulierter Wert
19 Gesamtzahl Personen, denen materielle Basisunterstützung gewährt wird Anzahl 33.213,00 40.994,00 44.861,00 44.555,00 44.245,00 44.389,00 252.257,00
19a Anzahl Kinder bis 15 Jahre Anzahl 30.493,00 33.965,00 38.446,00 41.295,00 37.649,00 37.577,00 219.425,00
19b Anzahl Personen über 65 Jahre Anzahl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19c Anzahl Frauen Anzahl 15.942,00 20.087,00 21.533,00 22.723,00 23.007,00 21.307,00 124.599,00
19d Anzahl Migranten, Teilnehmer ausländischer Herkunft, Angehörige von Minderheiten (einschl. marginalisierte Gemeinschaften, wie etwa die Roma) Anzahl 10.628,00 16.808,00 21.085,00 22.278,00 23.450,00 22.195,00 116.444,00
19e Anzahl Menschen mit Behinderungen Anzahl
19f Anzahl Obdachlose Anzahl
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ANHANG: ZUSAMMENFASSUNG DER BEMERKUNGEN DER RELEVANTEN INTERESSENTRÄGER AUS 
ARTIKEL 13 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) NR. 223/2014

Am August 2021 wurde der Annual Report für das Jahr 2020 der Nationalen Armutsplattform zur 
Begleitung der Umsetzung des österreichischen Zieles zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung im Rahmen der Europa 2020 Strategie im schriftlichen Verfahren übermittelt. Die Plattform 
besteht aus Mitgliedern der Länder, Ministerien, Sozialpartnern, der Österreichischen Armutskonferenz 
sowie weiterer Interessengruppen, die sich für die Belange von sozial ausgegrenzten Menschen einsetzen.

 

Rückmeldungen:

Die Wirtschaftskammer Österreich gab dazu eine Stellungnahme ab.

„Sehr geehrte Damen und Herren,

 vielen Dank für die Übermittlung des Berichts und der Möglichkeit zur Stellungnahme.

 Der erfolgte Fokus auf ökologische und langlebige Produkte wird sehr begrüßt. In diesem 
Zusammenhang ersuchen wir um die Aufnahme von Informationen, wie die Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeit aktuell und künftig erfolgt (Wie oft erhalten die betroffenen Kinder neue Schultaschen? 
Wie wird auf den konkreten Bedarf eingegangen?). 

 Ein sparsamer Umgang wäre im Sinn der Erziehung zur Nachhaltigkeit wichtig. Eingesparte Mittel 
könnten dann im Rahmen der Schulbuchaktion eingesetzt werden (ein bereits von der WKÖ unterbreiteter 
Vorschlag). Die Eltern müssen zunehmend mehr Bücher selbst finanzieren, was für sozial schwächere 
Familien immer schwieriger wird.

 Freundliche Grüße

(...)“ 

 

Anmerkung Verwaltungsbehörde: 

Den SchülerInnen stehen jedes Jahr mind. 9 Schulstartpakete zur Auswahl. Ein Paket mit einer 
Schultasche ist davon nur ein Model. Andere Schulstartpakete enthalten etwa einen Rucksack mit 
Schulmaterialien oder einen Handarbeitskoffer mit Schwerpunkt Bastel/Zeichenmaterialien. Andere 
Paketmodelle werden als so genannte „Auffüllerpakete“ bezeichnet werden, weil sie nur Schulmaterialien 
enthalten, die einem besonderen Verschleiß unterliegen und damit ersetzt werden können.

Fazit: Kinder, die sich im ersten Jahr eine Schultasche ausgesucht haben, können im zweiten Jahr 
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bedarfsgerecht aus anderen Paketmodellen das für sie passende auswählen (z.B. Handarbeitskoffer), 
sofern sie dann noch zur Zielgruppe gehören.

Die Anzahl der Kinder, die 2020 ein Schulstartpaket erhalten haben, beträgt 44.389. Wie bereits in der Ex-
Ante Evaluierung festgestellt wurde, ist die Gruppe der Kinder in Haushalten mit Bezug von 
Mindestsicherung/Sozialhilfe extrem armutsgefährdet.

Durch den Bezug eines Gratis-Schulstartpakets wird eine Entlastung des Haushaltsbudgets erreicht.

Im Rahmen der jährlichen Evaluierung wurde auch die Zufriedenheit mit dem Schulstartpaket und dessen 
Wirksamkeit („In welchem Ausmaß ist das Schulstartpaket eine hilfreiche Unterstützung für Ihren 
Haushalt?“) erhoben.

90% hielten das Schulstartpaket als eine sehr gute Unterstützung, 9% für eine (eher) gute Unterstützung.
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DOKUMENTE

Dokumentname Dokumentart Dokumentdatum Lokale Referenz Kommissionsreferenz Dateien Sendedatum Absender
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LETZTE VALIDIERUNGSERGEBNISSE
Schwere Code Nachricht

Info Version des Durchführungsberichts wurde validiert.

Achtung 2.14 Die in den vergangenen Jahren gemeldeten Werte für den Indikator '2' wurden geändert. Bitte geben Sie in Abschnitt 2.1 dieses Durchführungsberichts eine Begründung an.

Achtung 2.14 Die in den vergangenen Jahren gemeldeten Werte für den Indikator '2b' wurden geändert. Bitte geben Sie in Abschnitt 2.1 dieses Durchführungsberichts eine Begründung an.

Achtung 2.14 Die in den vergangenen Jahren gemeldeten Werte für den Indikator '3' wurden geändert. Bitte geben Sie in Abschnitt 2.1 dieses Durchführungsberichts eine Begründung an.


